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Betr. BeM« von Sachtkarloffelndurch di« Landwisrtfchaifts-
ka/mmeb Wiesbaden. ^

Die Belieferung der . bei der Landwirtfchaftstammer !
in Wiesbaden bestellten Saatkartofseln in die einzelnen \
Gemeinden erfolgt in Wagenladungen , die Lieferung an j
die Besteller kleinerer Mengen in Stückgutsendungen
durch die landw . Zentral -Darlehnskasse , Filiale Frank¬
furt am Main . Alle sonstigen Verhandlungen bleiben bei
der Landwirtschaftskammer selbst. Die Bezieher , die noch
nicht mitgeteilt haben , ob sie Herbstlieferung wünschen,
ersucht dre Landwirtschaftstammer , dies noch unverzüglich
der Frostgefahr halber zu tun.

Bad Homburg v. d. H., den 24. Ott . 1918.
3>w König!. Landrat.

, » n Marx.

Warnung für bi«i Selbstversorger!
Wer dem Schleichhändler und dem Hamsterer

Getreide , Kartoffeln usw.
aus seiner Ernte verbotswidrig verkauft , schädigt die
Allgemeinheit und sich selbst!

Dieser Warnruf hat besondere Bedeutung für unseren
Kreis , der — an eine Großstadt und bedeutende Industrie¬
bezirke angrenzend — von einer Unzahl von Schleich¬
händlern und Hamsterern heimgesucht wird . Die auf
diese Weise dem Kreise entnommenen Nahrungsmittel
gehen für die Kreisbevölkerung verloren , sie werden
keinesfalls ersetzt, müssen vielmehr durch Herabsetzung der«
Rationen der Erzeuge!- und Berbraucher wieder einge¬
bracht werden.

Jeder Landwirt weiß, was dies für seine Wirtschaft
bedeutet!

So mögeftich jeder sagen : Das was jetzt der .Schleich¬
händler und Hamsterer davon trägt , mußt du später selbst
mit deinen Angehörigen aus deinen Vorräten nochmals
hergeben!

Bad Homburg  o . d. H., den 11. Okt. 1918.
Der Königliche Landrat.

o o M U I j:

Wiesbaden , den 15. Oktober 1918.

sind der Ortspolizeibehörde , in deren Bezirk sie in Tätig¬
keit treten , mitzuteilen . Die Sammlungen einer jeden
Organisation haben sich auf deren Bezirk zu beschränken.

Die in Betracht kommenden Organisationen sind als¬
bald entsprechend zu benachrichtigen.

Der Regierungsprästdent.
I . V.: Springern m.

Bad Homburg v. d. H., 25. 10. 18.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
von Marx.

Berlin W . 66, den 7. Oktober 1918.
Wilhelmstraße 79.

Als Radbauarten , bei deren Verwendung a-ir Per¬
sonenkraftfahrzeugen Bereifung von der Vorschrift der
elastischen Bereifung gewährt werden darf (Bekanntmach¬
ung vom 18. Dezember 1916, R . E . Bl . S . 1408) , hat der
Herr Reichskanzler ferner diejenigen folgenden Firmen
zngelaffen:

1. Karl Eckert u. Co. in Berlin -Schöneberg,
2. I . Burchartz in Köln-Riehl (Bezeichnung „Frab " ),
3. Remy in Köln,
4. F . R . Lungmuß , E . m. b. H. in Weiniar (Bezeich¬

nung Pneurex ) ,
5. A. Böttcher in Hamburg (Bezeichnung Record A. B .)
Die Zulassungen sind für 1 im Reichsanzeiger Rr . 204

vom 29. August , für 2 im Reichsanzeiger Rr . 210 vom
5. September , für 3 und 4 im Reichsanzeiger Rr . 215 vom
11. September und für 5 im Reichsanzeiger Rr . 218 vom
14. September d. Js . bekannt gegeben worden.

Der Minister de!»' öffentliche« Arbeiten.
I . A.: gez.: G er l ach.

Der Minister de» Innern.
I . A.: gez.: Freund.

Ansführungsanwvifuus
zur Verordnung des Herrn Staatssekretärs des Kriegs¬
ernährungsamts vom 20. September 1918, betreffend
Aenderung der Verordnung über die Regelung des
Fleischverkehrs und den Handel mit Schweinen (Reichs-

Eefetzbl. S . 1117).

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 15. Febr.
1917 (R . E . Bl . S . 143) und der preußischen Ausfüh¬
rungsbestimmungen vom 19. Februar 1917 erteile ich hier¬
mit den Organisationen des Roten Kreuzes und den Er¬
satzbataillonen im Regierungsbezirk Wiesbaden , der
Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M . und dem Ortsausschuß
für Kriegsfürsorge in Biebrich a . Rh ., sowie den Aus¬
schüssen der „Rassauischen Weihnachtsspende für Heer und
Flotte 1918" die widerrufliche Erlaubnis , zum Zwecke der
Versorgung der Truppen , der Lazarette und der Ange¬
hörigen von Kriegern mit Weihnachtsgaben , Geld- und
Liebesgaben bis zum Ende des Jahves 1918 zu sammeln.
Die Personen , die bei Sammlungen an öffentlichen Orten
oder von Haus zu Haus gegen Entgelt beschäftigt werden,

Auf Grund des Art . 1 Ziffer 2 vorstehender Verord¬
nung wird bestimmt, daß Fleisch, das aus einer ohne die
erforderliche Genehmigung vorgenommenen oder nicht

vorschriftsmäßig angezeigten Hausschlachtung gewonnen
ist, zu Gunsten des Kommunalverbandes des Ortes , wo
die Schlachtung stattgefunden hat . ohne Zahlung einer
Entschädigung verfällt.

Diese Bestimmung tritt sofort in Kraft.
Berlin,  den 17. Oftober 1918.

Der Staatskommiffar für VolkscraährumG.
Der Minister für Ländwirstfchaift, Domänen und Forste«.

Der Minister für Handel und « « *»«&*.



UVeibfictfe r .£»<1fefciciff.

<3*Ia*tfe tm gfeiHtb fee* chvtichen Friebens^ en
DeutWands nicht anerkennen will , sondern sein gwuG«s
Rüstzeug an Menschen and Material de« Zwecke unserer
Vernichtung dienstbar macht, gilt es auch bei uns in de,
Heimat alle Kräfte anzufpanmen.

Koch immer verfügt unser Land über zaMveiche Ar¬
beitskräfte, dis der Kriegswirtschaft zugeführt werden
kännen. Wehrpflicht und HilfsdieNftpslicht unterwerfen
die männliche Vevökkorung dem Zwang dar Kriegsnot¬
wendigveiten, für die weibliche Bevölkerung gilt kein
Zwang, wohl aber ein sittliches Gebot, freiwillig ihre
vaterländisch« Pflicht zu erfüllen. Mel « Frauen und Mäd¬
chen haben schon dazu beigetragen, durch rastlose Arbeit :
Ho«r und Rüstungsindustrie zu stärken. Ihnen , die in j
Wacht und Land ungewohnte Männerarbeit verrichten, !
gebührt ein großer Anteil an dem Dank, den Heranwach¬
sende und kommende Geschlechter einst den Kämpfern des
Weltkrieges zollen worden.

Roch tobt der Kampf in großer Heftigkeit und drängt
imprer istävkor der Entscheidunĝ ,zu. Desto notwendiger
bedarf die HooresVeitung tapferer Männer an der Front
in großer Zahl, unausgesetzten Nachschubs am Munition
»jnd Kriegsgerät . Für unsere Feinde arbeitet die Kriegs¬
industrie der ganzen Welt ! Wir stnd nur auf uns und
unsere Verbündeten angewiesen. Erneut und verstärkt
ergeht daher der Ruf an die noch nicht kriegstätige weib¬
lich« Bevölkerung, kriegswichtige Arbeit zu suchen und da«

buxdf an  de « große , Ziele , uns « He, und unsere , Nach¬
kommen einen ehrenvollen und stgemsrelchenFriede» zu
erringen, mittzuarbeiten.

Auch solche Frauen , deren Zeit durch Haushalt , Pflege
und Erziehung ihrer Kinder im Anspruch genommen ist,
finden in den Betrieben der Rüstungsindustrie Selten¬
heit, -in Hakbtagsschichten  dem Vaterland nützli^
Arbeit zu leisten, und dadurch zum Lebensunterhalt bei-
zutrngen. Wer nicht an die Heimat gebunden ist, den,
bietet sich Gelegenheit, in der Etappe Hausarbeit oder
Dürodienst zu übernehmen. Dort erhalten die Frauen,
die als „Helferinnen" der Heeresverwaltung ihre Dienste
zur Verfügung stellen, nicht nur gute Bezahlung , sondern,
auch eine gute auskömmliche Verpflegung ; die durch die
Rationierung ^ im Heimatsgebiet bedingten Schwierig¬
keiten der Beschaffung fallen weg. Gut eingerichtete
Heime, wohlwollende Fürsorge in geistiger und leibliche,
Hinsicht dienen dazu, diesen Helferinnen die Heimat zu
ersetze».

Möge jede, noch nicht im Dienst des Vaterlandes
stehende Frau sich prüfen, ob sie sich nicht auch zur Er¬
reichung des gemeinsamen großen Ziek-W und zum Ge¬
lingen des großen Ganzen beitragen verpflichtet fühlt.

Meldungen für die Etappe werden vom der Hilfsdienst
amtsstelle Höchst, Kaiferftr. 3, entgegengenommen. lieber
Meldungen für die Industrie wird in, den Zeitungen der
östlichen Vedarfsstelle weiteres bekannt gegeben.

Presseabteilung des stellv. Gen.-Kommando» 18. A.»K.,
Franffurt a. M., Reutsrweg 10.

jeder besonderen Anzeige.

Uhr entschlief sanft unsere geliebte TochterHeute Nacht 2
Schwester und Braut

Helene
nach nur zweitägigem schweren Leiden.

Bad Homburg v . d . H ., 27 . Oktober 1918

ln tiefstem Schmerz:
Oscar Cannawurf und Frau Caroline

geb . Brambach und Kinder
Carl Sticker Vize-Feldw . u. Offiz.-Asp. z Zt.

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 30. Oktober, nachm. 3V, vom Trauerhause
Louisenstrasse 8.

Abkehrscheine »
zu beziehen durch die„Kreisblatt-Druckerei"Bad Homburg.

An- u. Abmeldungen
für Fremde und Dienstpersviial lose und i»
Blocks vorrätig i„ der „Kreisblatt-Drnckerki.



Verordnung
über die Versteigerung gebrauchter Möbel.

Auf Grund 8 12 der BundeSratSverordnung vom 25 . September und 4 . No¬
vember 1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Berforgungsregelung
fReichsgesetzbl. S . 6 , 728 ) ivird , mit Zustimmung de« Herrn Regierungspräsidenten , für
daS Gebiet der Stadl Bad Homburg v. d. H . folgende » bestimmt:

8 l.
Die öffentliche Berstetgerung von gebrauchten Möbeln , insbesondere auch von Betten,

ferner von gebrauchten Gardinen , Teppichen und Vorhängen , bedarf mit Ausnahme der
Falle , in denen die öffentliche Versteigerung gesetzlich vorgeschrieben ist, der vorgängigen
Genehmigung de» Magistrat ».

8 2.
m  ist verboten, ,» regelmäßig einjchrinenden Druckschriften oder sonstigen Mit¬

teilungen , die für einen größeren KreiS von Peison <-n bestimmt sind, ohne porgängige Ge¬
nehmigung deS Magistrats den Eriverb oder die Versteigerung von Gegenständen der in
8 1 genannten Art anznkündigen , insbesondere sich zum Enverb zu erbieten oder zur Ab¬
gabe von Preisangeboten oufzufordern.

ES ist v .-rboten , ,n regelmäßig erscheinenden Druckschriften oder durch sonstige
Mitteilungen , die für einen größeren KreiS von Personen bestimmt sind, ohne vorherige
Genehmigung de» Magistrat » die entgeltlich ? oder unentgeltlich ? Abgabe , den Verkauf oder
die Verleihung von Möbel » der in § 1 b--zeichneten Art anznkündigen oder zur Abgabe
von Preisangeboteu oufzufordern.

^ 8 3.
Die in tz 1 genannten Gegenstände dürfen nur mit Genehmigung des Magistrats

aus dem Gem -indebezirk der Stadt Bad Homburg v. d. H . entfernt werden.

^
$14 in § 1 genannten Gegenstände dürfen entgeltlich oder unentgeltlich nur gegen

Bezugsschein erworben werden , dessen Erteilung im Ermessen des Magistrat » liegt und nur
bei Vorhandensein eines nachgewiesenen BedürfnisieS erfolgt.

8 5.
Der Magistrat kann die in den vorstehenden Paragraphen vorbehaltenen Ge¬

nehmigungen und Befugnisse einer anderen Behörde oder Stelle übertragen.
8 6.

Der Magistrat oder eine andere von ihn, für zuständig erklärte Behörde oder
Stelle kann Ausnahmen von den vo>stehenden Vorschriften dieser Verordnung zulasten.

‘ § 7.
V cht unter die Bestimmungen dieser Verordnungen fallen Gegenstände der in

ß 1 bezeichneten Art , die vom Magistrat oder der von ihm für zuständig erklärten Behörde
oder StUle auf Grund besonderen Antrag » oder durch allgemeine Anordnung a!» Luxn »-
gegenstände oder al , Gegenstände von unzweifelhaftem künstlerischem oder Altertumswert an¬
erkannt oder bezeichnet und deshalb sreigegeben werden.

ffloüeme iilli
ca . 8 Zimmer mit groß . Garte » ,
eventl . mit Stallungen gegen Bar
zu kaufen gesucht . Offerten erbeten
unter F B. 0 . 240 , , Radel ! Besse,
Frankfurt a . fl.

Wohnhaus
enthaltend 7 Zimmer , Küche
und 4 Mansarden , zum
1. Oktober zn vermieten
oder zu verkaufe » .

Zu erfragen : Geschäfts¬
stelle ds . Blattes.

Haus
zu kaufen gesucht

mit Garten . Preis 10 bis
12 000 Mk.

Angebote in der Exped.

mit Gas , elektr . Licht und Master
zu vermieten

, Zuwiderhandlungen gegen diese Bvrschriften werden mit Gefängnis b!S zu 8 Mo¬
nate », oder mit Geldstrafe bi» z» 1 500 Mark bestraft.

8 9.
Die Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Bad Homburg v. d. H ., den 10 . Oktober 1918.

Der Magistrat.
L ü b k e.

IflMiIIbvng S , Hinter haus.

DMliife Frau
zum Waschen gesucht.

August Meinhardt
Luisenstraße 71.

Freiwillige Mobiliarversteigerung.
Dienstag , den 2V . Oktober 1818 borm . 18 Uhr beginnend versteigere ich ru-

folge gef. Auftrag » in

Bad Homburg v. d. H .. Urselerstraße Nr . 7
folgende gebrauchte Mobilien , als:

2 Betten , 1 grüne Plüschgarnitur (1 Sofa , 2 Sessel und 2 Stühle ), 1 Diwan
1 Schreibsekretär , 1 Komode, 3 Tische und mehrere Stühle , 1 Kleiderschrank . I
Kleiderständer , 1 Eisschrank , 1 Waschtisch, l Blumentisch , 1 Badewanne , 1 Bügel¬
osen, 1 Spiegel mst Goldrahmen , 1 Etagere , 1 Handnähmaschine , mehrere Lam.
pen u. verschiedene Haus - und Küchengeräte , Flaschen u . a. m.

öffentlich meistbietend gegen Barzahlung . Die Gegenstände könne» Stunde vorher be¬
sichtigt werden.

Bad Homburg , den 26 . Oktober 1918.

Wagner,  Gerichtsvollzieher in Bad Homburg.

Freibank.
Dienstag , de « 28 . Oktober bormittags

8 '/ , Uhr wird auf dem Schlachthof Rind¬
fleisch (roh 2 »/ , Ctr .) zum Preise von
1 Mk . pro Pfund verkauft.

An die Reihe kommt der Anfangsbuchstaben
F
^ Bon 8 Uhr vorm , ab, find im Büro de»
Schlachthofes die nummerierte » Bezugskarte »,
unter Vorlage der rotdurchstreiften Lebens¬
mittelkarte , in Empfang zu nehmen , welche
mit den Fleischmarken bei dem Freibankoer-
kauf abzuliefern sind.
Bad Homburg v. d. H ., den 28 . Okt . 191T

Die Schlachthofverwaltong.



— Deutsche Wolle. Deutschland besah itn Jahre 1914
rmrd 5 Millionen Schaft . Die oon diesen gewonnene Wolle
deckte knapp 5,5 Prozent des deutschen Bedarfes . Es
wurde deshalb an die deutsche Laridwirtschaft die Forde¬
rung gestellt, so viel Wolle zu erzeugen, als nur möglich
ist. Dem steht andererseits auch die Forderung gegen¬
über. möglichst viel Fleisch zu erzeugen. Würde die deutsche
Landwirtschaft nun , nach der ..Landwirtschaftlichen Tier¬
zucht", der Entschließung der deutschen WoUweberverbände
folgen, so mühte sie auf eine reichlich« Jleischproduktion
bei Schafen verzichten. Ein feines Haar kann nur auf
einem feinzelligen Körper wachsen, der nicht die Fähigkeit
hat , viel Fleisch zu produzieren . Masttiere stellen einen
physiologisch ganz anderen Typus dar als Tiere , die feine
Epidermisgebilde erzeugen. Die Ansicht des Vereins für
Wollwebereiverbände , dah ein in gröberer Wolle gezüch¬
teter Schaftypus sich nicht so leicht wieder zu einem Typus
mit edler Wolle umzüchten lasse, ist falsch. Gerade das Um¬
gekehrte ist richtig. Feine Wolle kann nicht in solchen
Mengen auf einem Tierkörper erzeugt werden wie gröbere

Wolle. Die hochedlen Merinos haben nie Wollmasien
geliefert , und das hohe Schurgewicht der Negrettis ist
lediglich auf den hohen Schweißgehalt der Wolle zurück¬
zuführen . Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist es für
den rechnenden Landwirt auch unmöglich, eine hochedle
Wolle zu produzieren . Das Schaf kann nur durch kom¬
binierte Fleisch-Wolleistung dem Rindvieh Konkurrenz
machen.

— Inneneinrichtungen deutscher Schiffe verbrannt.
Laut „Newyork Times " wurde ein Gebäude in Brooklyn,
in dem die wertvollen Inneneinrichtungen verschiedener
Privatjachten und einiger deutscher Schiffe lagerten , durch
Feuer zerstört . Als diese Schiffe von der amerikanischen
Regierung für den Transportdienst eingerichtet wurden,
nahm man die kostbare Ausstattung heraus . Hierunter
befanden sich die Gemälde aus dem Salon der „Vater¬
land " und deren berühmtes Treppenhaus ; ebenso die Ein-
rick'tungen , die silbernen Taftlgerate und Gemälde der
Dampfer „Präsident Lincoln ", „Georg Washington " und
„Kronprinz Wilhelm ".

iw— mw)  iiiiiio nrnmi ~ iriirn - —

Die Bedeutung des Titels »Pascha". Der türkische
Titel „Pascha" ist uns im Laufe der Zeit so geläufig ge¬
worden, daß sich nur wenige über seine Grundbedeutung
den Kops zerbrochen haben dürften . Die Herkunft des
Wortes ist aber reicht uninteressant . Pascha , znfammen-
gezogen aus den persischen Worten Pai Schah, heißt der
„Fuß des Schah" und ist ein Rest jener persischen, von
Tenophon überlieferten Staatsemrichtung , vermöge wel¬
cher Cyrus die von ihm eingesetzten Staatsbeamten seine
Füße , Hände, Augen und Ohren nannte . Die Aufseher
der inneren Staatsverwaltung waren die Augen , die ge¬
heimen Kundschafter die Ohren , die Steuereintreiber die
Hände, die Krieger die Füße des Königs , die Richter die
Zungen der Gerechtigkeit; mit anderen Worten : die
Staatsbeamten stellten die Sinne dar . was wohl das ein¬
fachste Bild für die Verrichtungen des Staatskörpers fein
dürfte , die heute als Ministerien des Innern , des Krie¬
ges, der Finanzen und der Justiz anzusprechen wären . In
dem Titel „Sascha" hat sich die Spur dieser alten bild¬
lichen Vorstellung bis auf heute erhalten.

besteht denn heute noch eine Notwendigkeit, Kriegsanleihe zu zeichnen?

Darauf gibt es nur eine Antwort:
Wer will, daß es zum Frieden kommt, der zeichne nach
seinem besten Vermögen. Und wer will, daß der Frieden
möglichst gut wird, der zeichne erst recht Kriegsanleihe.

Gin großer Erfolg der Kriegsanleihe wird im Innern des
Landes das Vertrauen befestigen, nach außen unser An¬
sehen*erhöhen , und die Hoffnungen der Feinde auf einen
finanziellen Zusammenbruch Deutschlands widerlegen.

-emireich - ieMittslzurFortführung desKampfes , falls es
notwendig werden sollte, gewähren , und für den Fall , daß
ee zum Frieden kommt, die Llebermhrung unserer wirt¬
schaftlichen Verhältmffe auf den Friedcnsfuß erleichtern.
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